
Ergänzung und Erweiterung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werbeagentur 
HERBER&HERBER (nachfolgend auch H&H genannt) 

für den Fall das es sich bei dem Erzeugnis um ein elektronisches Medium wie CD,einen Internetauftritt  handelt 
und 

- Kaufleuten, wenn der Vertrag zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört, 
- juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentliche - rechtliche Sondervermögen. 

 
Diese Vertragsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil sämtlicher Lieferungsverträge und gelten durch Auftragserteilung als anerkannt. 
 
Umfang und Durchführung von 
Aufträgen 
- H&H bleibt das Recht vorbehal-
ten, Leistungen zu erweitern, zu 
ändern und Verbesserungen 
vorzunehmen, insbesondere wenn 
diese dem technischen Fortschritt 
dienen, notwendig erscheinen, um 
Missbrauch zu verhindern, oder 
der Anbieter aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften hierzu verpflich-
tet ist. Freiwillige, unentgeltliche 
Dienste und Leistungen des Anbie-
ters, die ausdrücklich als solche 
bezeichnet und nicht Teil der 
Leistungsbeschreibung sind, 
können jederzeit eingestellt wer-
den. Der Anbieter wird bei Ände-
rungen und der Einstellung kos-
tenloser Dienste und Leistungen 
auf die berechtigten Interessen 
des Kunden Rücksicht nehmen. 
-  Daten, Verantwortung & Ableh-
nungsbefugnis 
-Daten des Auftraggebers zur 
Verwendung in seiner Internet-
präsentation können aus Text-, 
Grafik-, Ton- und Videodokumen-
ten bestehen. 
- Für die rechtliche Zulässigkeit 
und Unbedenklichkeit aller zur 
Veröffentlichung beigebrachten 
Daten an H&H trägt der Auftrag-
geber die alleinige rechtliche 
Verantwortung. Auf die Einhal-
tung von urheberrechtlichen 
Schutzrechten wird ausdrücklich 
hingewiesen. Siehe auch GEMA 
- H&H behält sich vor, Aufträge 
ganz oder teilweise abzulehnen, 
wenn deren Inhalt offensichtlich 
gegen Gesetze, behördliche Be-
stimmungen, Rechte Dritter, die 
guten Sitten etc. verstößt. 
- Der Auftraggeber verpflichtet 
sich, H&H von allen etwaigen 
Ansprüchen Dritter, die auf sein 
bzw. ein von ihm zu vertretendes 
Verhalten oder Unterlassen beru-
hen, im Innenverhältnis freizustel-
len. 
- Bezüglich des Inhalts der auf-
tragsgemäßen Veröffentlichung 
übernimmt der Auftraggeber die 
alleinige Haftung bei etwaigen 
Ansprüchen geschädigter Dritter. 
H&H behält sich vor zu prüfen, ob 
Aufträge gegen Rechte Dritter 
verstoßen. 
- Ferner haftet H&H nicht für 
Schäden, die dem Auftraggeber 
aus Missbrauch oder fehlerhaftem 
Gebrauch der in H&H gespeicher-
ten Angebote erwachsen. Dies gilt 
insbesondere für falsche Bestel-
lungen oder Zahlungsanweisun-
gen. 
Datenanlieferung 
- Der Auftraggeber hat für die 
rechtzeitige Lieferung der Vorla-
gen, Daten und Manuskripte im 
vereinbarten Format zu sorgen. 
- Sind Daten auftragsgemäß von 
H&H oder von einer Agentur 
aufzubereiten, erhält der Auftrag-
geber vor einer Veröffentlichung 

Kontrollausdrucke per eMail, Fax 
oder Post. Im Falle von Beanstan-
dungen muss der Auftraggeber 
diese gegenüber H&H unverzüg-
lich anzeigen. 
- Die Lieferung an H&H kann 
elektronisch, auf dem Postweg 
oder per Kurier erfolgen. Die 
Kosten hierfür trägt der Auftrag-
geber. 
- Die Pflicht von H&H zur Aufbe-
wahrung der erhaltenen Daten 
endet drei Monate nach ihrer 
Veröffentlichung.  
Vermittlung oder Bereitstellung 
von Domainnamen und Webspei-
cherplatz 
- H&H erbringt im Rahmen eines 
entsprechenden Auftrages auch 
die Vermittlung oder Bereitstel-
lung  der Einrichtung von Internet-
Domainnamen durch so genannte 
Internet-Service-Provider (kurz: 
ISP). 
- Hierbei werden die vom Auftrag-
geber zur Reservierung und/oder 
zur Registrierung eines Domain-
namens an H&H übermittelten 
Daten an den ISP weitergeleitet, 
dort elektronisch gespeichert und 
den Registraturdatenbanken 
zugänglich gemacht. 
- Bei der Vergabe von Domainna-
men finden die Vergaberichtlinien 
des zuständigen ISP Anwendung. 
Auf Wunsch erhält der Auftragge-
ber diese zugesandt. 
- Die Dienstleistung von H&H 
besteht ausschließlich in der 
Vermittlung des Auftrags zur 
Reservierung und/oder Registrie-
rung von Internet-Domainnamen. 
H&H kann daher keine Gewähr 
dafür übernehmen, dass die vom 
Auftraggeber beantragten und 
delegierten Domains frei von 
Rechten Dritter sind oder auf 
Dauer Bestand haben. 
- Der Auftraggeber verpflichtet 
sich gegenüber H&H zur Mitwir-
kung, insbesondere soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Registrierung, 
Änderung oder Löschung einer 
Domain erforderlich ist, so beson-
ders im Hinblick auf die Einhal-
tung der Richtlinien der Vergabe-
stelle sowie die Erfordernisse des 
jeweiligen ISP. Für Schäden, die 
H&H mittelbar oder unmittelbar 
durch eine Verletzung der Mitwir-
kungspflicht des Auftraggebers 
erleidet, ist dieser ersatzpflichtig. 
- Ein Anspruch des Auftraggebers 
auf Reservierung oder Registrie-
rung des gewünschten Domain-
namens gegenüber H&H besteht 
nicht. Die Verantwortung für 
Rechtsfolgen aller Art aus der 
Reservierung und Registrierung 
des Domainnamens liegt aus-
schließlich beim Auftraggeber. 
- H&H haftet nicht für Mängel 
oder Fehler im System des vermit-
telten ISP bzw. für dessen schuld-
haftes Fehlverhalten, soweit kein 
eigenes vorsätzlich schuldhaftes 

Verhalten von H&H vorliegt. 
- Sollte ein Dritter gegenüber dem 
Auftraggeber eine Rechtsverlet-
zung durch einen Domainnamen 
rügen, verpflichtet sich der Auf-
traggeber, H&H hiervon unverzüg-
lich in Kenntnis zu setzen. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, H&H 
von Ersatzansprüchen Dritter, die 
auf einer unzulässigen Verwen-
dung des Domainnamens beru-
hen, freizustellen. 
- Soweit der Auftraggeber, z. B. für 
den Zugriff auf eine persönliche 
Website, vom Anbieter ein indivi-
duelles Passwort erhält, ist er 
verpflichtet, dieses Dritten nicht 
zu offenbaren und es sorgfältig zu 
verwahren, um Missbräuche durch 
Dritte auszuschließen. Bei Verlust 
des Passwortes oder wenn ihm 
bekannt wird, dass Dritte von dem 
Passwort Kenntnis erlangt haben, 
ist er verpflichtet, den Anbieter 
unverzüglich zu informieren. Der 
Auftraggeber haftet für alle Schä-
den, die sich aus einem Miss-
brauch des Passworts ergeben, 
soweit er nicht den Beweis er-
bringt, dass ihn hieran kein Ver-
schulden trifft. Eine Haftung von 
H&H ist in diesem Fall ausge-
schlossen.  
- Soweit mit H&H geschlossene 
Verträge die Vemittlung von 
Webspeicherplatz beinhalten, ist 
eine ununterbrochene Erreichbar-
keit und Verfügbarkeit der Server 
eines Drittanbieters vertraglich 
nicht geschuldet. H&H schuldet 
insoweit nur die nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik 
angemessenen und zumutbaren 
Bemühungen und Vorkehrungen, 
eine möglichst lückenlose Erreich-
barkeit und Verfügbarkeit der 
Server zu gewährleisten. Außer-
halb des Einflussbereichs von H&H 
liegende Umstände wie die Ver-
fügbarkeit und einwandfreie 
Funktion von Übertragungswegen 
im Internet und in öffentlichen 
Leitungsnetzen sind in keinem Fall 
Gegenstand vertraglicher Verein-
barungen oder Zusicherungen. 
- Aufgrund von technisch erforder-
lichen Wartungsarbeiten kann es 
zu geringen Ausfallzeiten des 
Datenservers eines von H&H 
beauftragten Providers kommen. 
Eine Ausfallzeit von bis zu 5% der 
jährlichen Betriebsdauer begrün-
det keinen Minderungsanspruch 
des Auftraggebers. 
- Im Falle höherer Gewalt oder bei 
Auftreten von Störungen, die 
nachweisbar nicht im Einfluss- 
bzw. Verantwortungsbereich von 
H&H liegen, (z.B. bei Störungen 
der Telekom oder des Netzbetrei-
bers) ist H&H von der Verpflich-
tung zur Erfüllung von Aufträgen 
sowie auf Leistung von Schadens-
ersatz entbunden. 
5 Vertragslaufzeitbeendigung 
- Die Laufzeit für einen Daten-

bankeintrag sowie für eine vermit-
telte Reservierung bzw. Registrie-
rung eines Domainnamens be-
trägt mind. 1 Jahr. Die Laufzeit 
beginnt jeweils mit Vertrags-
schluss. 
- Die Laufzeit von Werbeeinträgen, 
Inseraten oder Anzeigen wird 
gesondert geregelt. 
- Verträge mit automatischer 
Laufzeitverlängerung werden um 
jeweils 1 Jahr verlängert, wenn sie 
nicht zuvor fristgerecht schriftlich 
gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt drei Monate 
zum Laufzeitende. 
- Kündigungen von Werbeaufträ-
gen müssen schriftlich oder per 
eMail mit Bestätigung durch H&H 
erfolgen.  
- Unberührt bleibt das Recht bei-
der Vertragsparteien zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. 
Ein wichtiger Grund liegt für den 
Anbieter insbesondere dann vor, 
wenn mindestens einer der fol-
genden Sachverhalte vorliegt: 
- der Kunde befindet sich mit der 
Zahlung der Entgelte mehr als 20 
Kalendertage in Verzug; 
- der Kunde verstößt trotz Abmah-
nung schuldhaft gegen eine ver-
tragliche Pflicht; 
- der Kunde beseitigt trotz Ab-
mahnung nicht innerhalb ange-
messener Frist eine Vertrags- oder 
Rechtsverletzung. 
Eine Abmahnung ist entbehrlich 
wenn es sich um einen Verstoß 
handelt, der eine Fortsetzung des 
Vertrages für den Anbieter unzu-
mutbar macht. Dies ist insbeson-
dere der Fall: 
- bei offensichtlichen und gravie-
renden Vertrags- oder Rechtsver-
stößen, wie z.B. der Speicherung 
oder des zum Abruf Bereithalten 
von 
Inhalten im Sinne des § 4 Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages 
oder offensichtlich urheberrecht-
lich geschützter Software bzw. 
audiovisueller Inhalte (Musik, 
Videos etc.); 
- bei strafbarer Ausspähung oder 
Manipulationen der Daten des 
Anbieters oder anderer Kunden 
des Anbieters durch den Kunden. 
- Die Kündigung zum jeweiligen 
Tarif zusätzlich gewählter Optio-
nen, insbesondere zusätzlicher 
Domains, lässt das Vertragsver-
hältnis insgesamt unberührt. 
- Die ordentliche und außeror-
dentliche Kündigung bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
- Nach Beendigung des Vertrags-
verhältnisses ist der Anbieter zur 
Erbringung der vertraglichen 
Leistungen nicht mehr verpflich-
tet. Er kann sämtliche auf dem 
Server befindliche Daten des 
Kunden, einschließlich in den 
Postfächern befindlicher E-Mails, 
löschen. Die 



rechtzeitige Speicherung und 
Sicherung der Daten liegt daher in 
der Verantwortung des Kunden. 
Darüber hinaus ist der Anbieter 
nach 
Beendigung des Vertrages berech-
tigt Domains des Kunden, die nicht 
zu einem neuen Provider übertra-
gen wurden, freizugeben. 
-Vertragslaufzeitbeendigung, 
Einstellung der Leistung 
Soweit sich nicht aus der jeweili-
gen Leistungsbeschreibung etwas 
anderes ergibt, hat der Vertrag 
eine Laufzeit von einem Jahr und 
verlängert sich jeweils um densel-
ben Zeitraum, wenn der Vertrag 
nicht 3 Monate vor Ende der jewei-
ligen Laufzeit gekündigt wird. 
- Rechtegewährleistung 
Der Auftraggeber gewährleistet, 
dass  er alle zur Veröffentlichung 
der an H&H übermittelten Daten 
und Inhalte erforderlichen Rechte 
besitzt. Der Auftraggeber stellt 
H&H im Rahmen des Auftrags von 
allen Ansprüchen Dritter frei, die 
wegen der Verletzung gesetzlicher 
Bestimmungen entstehen können. 
Ferner wird H&H von den Kosten 
zur notwendigen Rechtsverteidi-
gung freigestellt. Der Auftragge-
ber ist verpflichtet, H&H nach Treu 
und Glauben mit Informationen 
und Unterlagen bei der Rechtsver-
teidigung gegenüber Dritten zu 
unterstützen. 
Der Auftraggeber überträgt H&H 
sämtliche für die vereinbarte 
Nutzung im Internet erforderli-
chen urheberrechtlichen Nut-
zungs-, Leistungsschutz- und 
sonstigen Rechte, insbesondere 
das Recht zur Vervielfältigung, 
Verbreitung, Übertragung, Sen-
dung, Entnahme aus einer Daten-
bank und Abruf, und zwar zeitlich 
und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags not-
wendigen Umfang. Vorgenannte 
Rechte werden in allen Fällen 
örtlich unbegrenzt übertragen und 
berechtigen zur Schaltung mittels 
aller bekannten technischen 
Verfahren sowie aller bekannten 
Formen der Online-Medien.  

Fertigstellungs- und Liefertermine, 
Teilleistungen 
- In Korrespondenz, Angeboten 
und Verträgen genannte Fer-
tigstellungs- oder Liefertermine 
sind unverbindlich, wenn die 
Verbindlichkeit nicht im Einzelfall 
ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde. 
- H&H haftet nicht für Verzöge-
rungen, die bei sorgfältiger Be-
triebsführung nicht vermeidbar 
sind, insbesondere nicht für un-
vorhersehbare Verzögerungen 
wegen höherer Gewalt, techni-
scher Störungen wie unverschul-
detem Geräteausfall oder Arbeits-
kämpfen. Im übrigen beschränken 
sich Ansprüche des Auftraggebers 
auf eine der Verzögerung ange-
messene Minderung des verein-
barten Preises oder auf Rücktritt 
vom Vertrag, wenn die vereinbarte 
Leistung wegen besonderer Um-
stände wegen der Verzögerung für 
den Auftraggeber keinen Wert 
hätte, es sei denn, die Verzögerung 
beruht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die allgemeinen 
Haftungsbeschränkungen bleiben 
hiervon unberührt. 
- H&H ist in jedem Fall zu Teilleis-
tungen berechtigt.  
Datenschutz und Geheimhaltung  
-  Die vertragliche Dienstleistung 
von H&H bedingt auch den Um-
gang mit verschiedenen Daten des 
Auftraggebers, insbesondere auch 
persönlichen Daten (Bestandsda-
ten) sowie Nutzungs- und Abrech-
nungsdaten (Verbindungsdaten). 
- H&H weist ausdrücklich darauf 
hin, dass im Internet als offenem 
Datennetz ein absoluter Daten-
schutz gegen unbefugten Zugang 
durch Dritte nach dem derzeitigen 
Stand der Technik nicht gewähr-
leistet werden kann. So obliegt es 
dem Auftraggeber, auch selbst für 
die Sicherheit des ihm vergebenen 
Passwortes und der von ihm ins 
Internet übermittelten Daten 
Sorge zu tragen. 
- Gleichwohl ist H&H nach besten 
Kräften bemüht, von Gesetzes 
wegen vertrauliche und/oder vom 
Auftraggeber ausdrücklich als 

vertraulich gekennzeichnete 
Daten vor einer unbefugten 
Kenntnisnahme durch Dritte zu 
schützen. Dies gilt nicht für Daten, 
die ohnehin allgemein zugänglich 
sind; ebenso wenn international 
anerkannte technische Normen 
dies erfordern sowie wenn H&H 
gesetzlich verpflichtet ist, Dritten, 
insbesondere staatlichen Stellen, 
diese Daten zu offenbaren. 
- So ist H&H im Rahmen von 
Domain-Registrierungen gegen-
über den Internet-Service-
Providern verpflichtet, in der 
Veröffentlichung von Daten in 
dem von den Richtlinien der Ver-
gabestelle vorgesehenen Umfang 
einzuwilligen. Erteilt daher der 
Auftraggeber an H&H den Auftrag 
zur Registrierung und Aufrechter-
haltung einer Domain, so erklärt er 
sich mit der Veröffentlichung 
durch H&H einverstanden. 
- Im übrigen ist der Auftraggeber - 
soweit er nicht ausdrücklich wi-
derspricht - damit einverstanden, 
dass H&H Bestands- und Verbin-
dungsdaten während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses spei-
chert, soweit dies zur Erfüllung 
des Vertragszwecks, beispielswei-
se zu Abrechnungszwecken, erfor-
derlich ist.  
H&H verpflichtet sich, über alle 
ihm während der Vertragserfül-
lung bekannt gewordenen Kennt-
nisse und Informationen über den 
Kunden Verschwiegenheit zu 
bewahren und sie Dritten nicht 
zugänglich zu machen. 
Der Kunde verpflichtet sich, über 
alle ihm während der Vertragser-
füllung bekannt gewordenen 
Kenntnisse und Informationen 
über H&H (besonders über Art, 
Weise und Aufbau einer Hard- 
oder Software) Verschwiegenheit 
zu bewahren und sie Dritten nicht 
zugänglich zu machen. 
- Entgelte, Preisänderungen 
H&H ist berechtigt, die Preise nach 
schriftlicher Vorankündigung mit 
einer Frist von 3 Monaten zu 
erhöhen. In diesem Fall hat der 
Kunde das recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist zu dem 

Termin zu kündigen, an dem die 
Preiserhöhung wirksam wird, 
wenn die Preisanpassung die 
allgemein übliche Preissteigerung 
um ein wesentliches (10%) über-
steigt. 
- Preisanpassungen, die zum 
Ausgleich allgemeiner Kostenstei-
gerungen am Internetmarkt die-
nen, und somit nicht von H&H zu 
vertreten sind, können auch mit 
Monatsfrist durchgeführt werden.  
 
Erfüllungsort für Zahlung ist für 
beide Teile D-66706 Nennig. Der 
Gerichtsstand für beide Parteien 
ist das Amtsgericht D-66669 
Merzig. 
Für die Auftragserteilung und 
Vertragsdurchführung gilt aus-
schließliches  deutsches Recht 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Klausel dieser Bedin-
gungen unwirksam sein, berührt 
das die Gültigkeit der anderen 
Klauseln nicht. Ist eine Klausel 
dieser Bedingungen nur zu einem 
Teil unwirksam, so behält der 
andere Teil seine Gültigkeit. Die 
Parteien sind gehalten, eine un-
wirksame Klausel durch eine 
wirksame Ersatzbestimmung zu 
ersetzten, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der Vertragsbedin-
gung möglichst nahe kommt.  
 
H&H behält sich das Recht vor, die 
AGB jederzeit zu ändern. Die 
jeweils aktuelle Version ist im 
Internet unter www.AGB.Layout-
Herber.de veröffentlicht.  
 
H&H GbR 
Inhaber: Jürgen & Ingo Herber  
Oberwiesstraße 31 
D-66706 Nennig 
Tel.:+49 6866 93015 
Fax.:+49 6866 93016 
Email:info@Layout-Herber.de 
www.layout-herber.de 
Ust.Id.Nummer : DE 205934442 
Steuernummer : 020/230/01562 
 
(Stand: 01.2004)

 
 
 
 
 

http://www.AGB.Layout
mailto:Email:info@Layout-Herber.de
http://www.layout-herber.de

